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GRENZEN DES KLEINEN
UNTERHALTS

Mieter müssen geringfügige Mängel im Rahmen des «kleinen Unterhalts» auf
eigene Kosten beheben. Die Grenzen dieses «kleinen Unterhalts» sind aber relativ

eng gefasst; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.

y y Einer unserer Mieter, der auszieht,
will den Service für den Geschirrspü-

1er nicht durchführen lassen beziehungs-
weise die Kosten dafür nicht überneh-
men. Und dies, obwohl er sich im Miet-
vertrag schrifdich dazu verpflichtet hat.
Das geht doch nicht, oder?»

Es kommt nicht selten vor, dass sich
eine Genossenschaft diese Frage stellen
muss. Dies ist der Fall, wenn sich ein Mie-
ter bei Vertragsabschluss durch
eine spezielle Klausel oder die

Anerkennung allgemeiner Ver-

tragsbedingungen dazu ver-
pflichtet, bei der Wohnungsrück-
gäbe einen Service für den Ge-

schirrspüler auf eigene Kosten
machen zu lassen. Manchmal
geht der Mieter sogar eine noch
weitergehende vertragliche Ver-

pflichtung für die Dauer des

Mietverhältnisses ein: Er erklärt
sich beispielsweise bereit, auf
eigene Kosten einen Servicever-

trag für den Geschirrspüler ab-
zuschliessen. Sind solche vom
Mieter willentlich akzeptierten
Verpflichtungen gültig? Kann die Genos-
senschaft als Vermieterin diese im Streit-
fall durchsetzen und die Kosten ein-
treiben?

Kosten und Fachwissen
ausschlaggebend
Nach Art. 259 OR hat der Mieter die
Pflicht, Mängel nach Ortsgebrauch auf
eigene Kosten zu beseitigen, wenn sie

durch kleine, für den gewöhnlichen Un-
terhalt erforderliche Reinigungen oder
Ausbesserungen behoben werden kön-
nen. Diese Regelung leitet sich aus der

gesetzlich verankerten Sorgfaltspflicht
des Mieters ab; sie ist als Ausnahme zur
umfassenden Instandhaltungspflicht des

Vermieters nach Art. 256 Abs. 1 OR konzi-
piert. Der sogenannte kleine Unterhalt
zulasten des Mieters soll das Mietverhält-
nis nicht durch Abrechnungen von Klei-
nigkeiten verkomplizieren. Dahinter
steht zudem die Überlegung, dass der
Mieter den Aufwand für Unterhalt und

Reinigung im unmittelbaren Gebrauch
bis zu einem gewissen Grad selbst beein-
flusst.

Diese leichten Mängel müssen - ohne
hier auf einen allfällig abweichenden
Ortsgebrauch einzugehen - durch kleine

Reinigungen oder Ausbesserungen be-

seitigt werden können, die maximal etwa
180 Franken kosten. Ausserdem dürfen
sie weder besonderes Fachwissen noch
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den Einsatz von Spezialwerkzeug erfor-
dem. Bei der Beurteilung des besonderen
Fachwissens ist ein objektiver Massstab
anzuwenden. Das heisst, es wird von den

Fähigkeiten eines handwerklich durch-
schnittlich begabten Mieters ausgegan-
gen. Im Zweifelsfall geht eine Ausbesse-

rung zulasten des Vermieters.

Glühbirne ja, Reparatur nein
Beispiele für Reparaturen, die ein Mieter
vorzunehmen und zu bezahlen hat, sind
der Ersatz einer verstopften Duschbrause
oder einer defekten Seifenschale und das

Auswechseln von Glühbirnen. Hingegen
muss man bei der Reparatur technischer
Geräte in der Regel davon ausgehen, dass

besonderes Fachwissen erforderlich ist,
insbesondere wenn sicherheitsrelevante

Aspekte zu beachten sind wie etwa bei ei-

nem Backofen oder einerWaschmaschine.'
Die Verpflichtung seitens des Mieters,

den kleinen Unterhalt selber zu besorgen,
gilt bis und mit Rückgabe der Mietsache.

Diese Regelung ist relativ zwingend und
kann demzufolge grundsätzlich nur zu-
gunsten des Mieters abgeändert werdend
Diesbezüglich hat der Gesetzgeber expli-
zit eine Vorschrift zum Schutz des Mieters
vorgesehen: Gemäss Art. 256 Abs. 2 OR

haben abweichende Vereinbarungen
zum Nachteil des Mieters die Nichtigkeit
zur Folge. Ebenfalls nichtig sind Verein-
barungen nach Art. 267 Abs. 2 OR, in de-

nen sich der Mieter im Voraus

verpflichtet, bei Beendigung des

Mietverhältnisses eine Entschä-

digung zu entrichten, die ande-

res als die Deckung des allfälli-

gen Schadens einschliesst.

Besser über Nebenkosten
Wenn der vereinbarte Service
des Geschirrspülers mehr als nur
eine periodische Kontrolle be-

ziehungsweise eine oberflächli-
che Reinigung umfasst, dürften
bald einmal die Kostengrenze
von ungefähr 180 Franken über-
schritten oder aber besondere
Fachkenntnis erforderlich sein.

Somit dürfte eine vertragliche Verpflich-
tung zulasten des Mieters meines Erach-
tens zumindest strittig sein und könnte
von einem Mietgericht als nichtig qualifl-
ziert werden.

Im beschriebenen Fall müsste also die
Genossenschaft als Vermieterin die Kos-

ten für einen Geschirrspülerservice selber

tragen. Einerseits profitierten somit nur
diejenigen Mieter, die sich wehren. Ander-
seits wäre eine nicht beabsichtigte Un-
gleichbehandlung innerhalb der Mieter-
schaft die Folge, weil nach dem Kosten-

mieteprinzip jegliche Ausgaben durch die

gesamte Mieterschaft zu finanzieren sind.

In diesem Sinne empfehle ich, solche Aus-

gaben der Klarheit und Gleichbehandlung
halber als Nebenkosten auszuweisen und
von den Mietern einzufordern.

1 Urteil des Mietgerichts Horgen vom 14.05.2007 in
mp 4/07 S. 218-220; Urteil des Mietgerichts Uster
vom 30.10.2006 in mp 4/07 S. 221-224

2 Für Ausnahmen zum Grundsatz siehe Lachat/
Roy, Mietrecht für die Praxis, 8. Auflage, Zürich
2009, S. 157 ff
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